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V E R E I N S S A T Z U N G 
 

Geänderte Fassung vom 27.03.2000. 
 
 
 
§1     Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
(1) Der Verein trägt den Namen "Forum Innovative Zahnmedizin Heidel-

berg".  Er ist seit 16. Jan. 1998 beim Amtsgericht Heidelberg 
unter der Nr. 2408 in das Vereinsregister eingetragen und wird als 
"Forum Innovative Zahnmedizin Heidelberg e.V." geführt. 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Heidelberg. 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 2     Zweck, Aufgaben, Gerneinnützigkeit 
 

(1) Zweck des Vereins ist der Austausch und Verbreitung der neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse in der Zahn- Mund- und Kieferheilkunde. Er 
dient damit ausschließlich der Förderung von Wissenschaft und For-
schung. 

 
 Der Vereinszweck wird durch Veranstaltungen, Vorträge, Demonstratio-

nen, praktische Übungen und Kontakte mit anderen Institutionen, die 
dem gleichen Zweck dienen sowie Verbindungen zu Lehrstühlen an 
deutschen und ausländischen Universitäten erreicht. 

 
 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-
nung. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Förderung von Wis-
senschaft und Forschung erreicht. 

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke.  
 

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. 
 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins  
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bis-

herigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die zahnmedizinische 
Fakultät der Universität Heidelberg, die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
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§ 3         Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder des Vereins können sein: 

 
(2) a.) Zahnärzte und Ärzte mit Approbation nach deutschem Recht oder 

gleichwertiger Ausbildung; 
 

(3) b.)  Zahntechnikermeister mit Ausbildung nach deutschem Recht oder 
gleichwertiger Ausbildung. 

 
(4) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 

Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll. Der Vor-
stand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. 
Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller 
die Gründe mitzuteilen. 

 
(5) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehren-

mitglieder auf Lebenszeit ernennen. 
 
 
§ 4          Beendigung der Mitgliedschaft 
 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluß, Streichung von der Mit-

gliederliste oder Austritt aus dem Verein. 
 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vor-

stand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt 
werden, wobei eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten ist. 

 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstandes von der Mitgliederlis-

te gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung 
mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rück-
stand ist.  Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der 
Absendung der zweiten Mahnung ein Monat verstrichen ist und in die-
ser Mahnung die Streichung angedroht wurde.  Der Beschluß des Vor-
standes über die Streichung soll dem Mitglied mitgeteilt werden. 

 
(4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Ver-

eins verletzt, kann es durch Beschluß des Vorstandes aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. Vor der Beschlußfassung muß der Vorstand 
dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellung-
nahme geben. 
Der Beschluß des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mit-
glied zuzusenden. Gegen den Beschluß kann das Mitglied Berufung an 
die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines 
Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der 
Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Be-
rufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend ü-
ber den Ausschluß entscheidet. 
 
 
 

(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung von der 
Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es seinen Pflichten zu aktiver 
Mitarbeit und regelmäßiger (kontinuierlicher) Teilnahme an den Veran-
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staltungen des Vereins nicht nachkommt. Vor der Beschlussfassung ist 
dem Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
(6) Bei Vorliegen besonderer persönlicher bzw. beruflicher Gründe, kann 

der Vorstand das befristete Ruhen der Mitgliedschaft für höchstens 12 
Monate beschliesen. Das Mitglied muss das Ruhen der Mitgliedschaft 
schriftlich beantragen. 

 
 
§ 5          Mitgliedsbeiträge 
 
 
(1) Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. 

Außerdem wird von den Mitgliedern ein Jahresbeitrag erhoben. Über 
die Höhe der Aufnahmegebühr und des Jahresbeitrags beschließt die 
Mitgliederversammlung. 

 
Die Aufnahmegebühr ist 14 Tage nach positiver Bescheidung des Auf-
nahmeantrags durch den Vorstand zur Zahlung fällig. Der Jahresbeitrag 
ist bis zum 31.März. eines jeden Jahres zur Zahlung fällig. 

 
Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanziel-
ler Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden. 

 
(2) Über eine künftige Veränderung der Höhe und Fälligkeit von Aufnah-

megebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen entscheidet die Mitglieder-
versammlung. 

 
(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Um-

lagen befreit. 
 
(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umla-

gen ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 
 
 
 
 
§ 6  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 
             Die Mitglieder sind berechtigt, gegebenenfalls nach Entrichtung eines    
             Kostenbeitrages, an den Veranstaltungen des Vereins, Vorträgen,  
             Demonstrationen und praktischen Übungen teilzunehmen. 
 
             Sie erklären sich bereit, bei diesen aktiv mitzuwirken und Referenten    
             und Übungsleiter nach besten Kräften und in kollegialer Weise  zu unter  
             stützen.  
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§ 7       Organe des Vereins 
 
            Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
 
§ 8         Vorstand 

 
(1) Der Vorstand des Vereins iSv. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzen-

den, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Kassier, der auch 
das Amt des Schriftführers bekleidet. 

 
(2) Der Verein wird durch den Vorsitzenden und dem Stellvertretenden 

Vorsitzenden vertreten. Sie sind jeweils alleinvertretungsberechtigt. 
 
Die Vertretungsmacht des Vorstands ist in der Weise beschränkt, daß 
zu Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über DM 3.000,- die Zu-
stimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist. 

 
(3) Jedes zahnärztliche Mitglied verpflichtet sich, zur Wahl für die Ämter 

des Vorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden zur Verfü-
gung zu stehen. Als Teil des interkollegialen Vereinskonzepts soll jedes 
Mitglied für eine Wahlperiode die Vorstandsarbeit des Vereins über-
nehmen. 
 

 
§ 9          Zuständigkeit des Vorstands 

 
 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit 
sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertra-
gen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 
a. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie 

Aufstellung der Tagesordnung; 
 

b. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
 

c. Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des 
Jahresberichts; 

 
d. Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von 

Mitgliedern. 
 
(2) In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand 

eine Beschlussfassung der Mitgliederversammlung herbeiführen. 
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§ 10        Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis 
zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln 
zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins 
gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet 
auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 

 
(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand 

für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger 
wählen. 

 
 
 
§11        Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei des-

sen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen wer-
den; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden.  Eine 
Einberufungsfrist von zwei Wochen soll eingehalten werden. 

 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglie-

der anwesend sind.  Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des Stellver-
tretenden Vorsitzenden. 

 
(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 

Vorstandsrnitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustim-
men, 

 
 
§12         Mitgliederversammlung 
 
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 

 
Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich 
bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede 
Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch 
nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für 
das nächste Geschäftsjahr, Entgegennahme des Jahresberichts 
des Vorstands; Entlastung des Vorstands; 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
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c) Festsetzung der Mitgliederbeiträge; 
 

d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auf-
lösung des Vereins; 

 
e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschlie-

ßungsbeschluss des Vorstandes; 
 

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
 

g) Genehmigung von Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert 
von über DM 3.000,00. 

 
 
§13        Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordent-

liche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen.  Die Frist beginnt mit dem auf die Absen-
dung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschrei-
ben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mit-
glied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist.  
Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.  
 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung kann auch durch Veröffent-
lichung in der Rhein-Neckar-Zeitung erfolgen; hierbei ist ebenfalls eine 
Frist von zwei Wochen einzuhalten. 

 
 
(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederver-

sammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung 
beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung die Ergänzung bekanntzugeben. Über Anträge auf Ergän-
zung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt wer-
den, beschließt die Versammlung. 

 
 
§ 14       Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
             Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, 
             wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder 
             dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 
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§15    Beschlußfassung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-

rung vom Stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. 
Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Ver-
sammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer 
des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlauss-
chuß übertragen werden. 

 
(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstim-

mung muß schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschiene-
nen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens ein Viertel 

sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit ist der 
Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitglieder-
versammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; dies, ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. Hierauf 
ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten 
als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit 
von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des 
Vereins eine solche von neun Zehnteln erforderlich. Eine Änderung des 
Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen 
werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung 
nicht erschienenen Mitglieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber 
dem Vorstand erklärt werden. 

 
(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die 
meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann 
derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl 
entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

 
(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzuneh-

men, das vom jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
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§16   Auflösung des Vereins 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit 

einer Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen be-
schlossen werden (§ 15 Abs. 4) 

 
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 

Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

 
(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die 

zahnmedizinische Fakultät der Universität Heidelberg (§ 2 Abs. 4). 
 
(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein 

aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit ver-
liert. 

 
 
 
 
 
Satzung vom 4.Dezember 1997 mit Änderung durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung vom 17. Januar 2000  bzw. vom 27.März 2000. 
 


